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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1982

Norm

ABGB §163 H4a

Rechtssatz

Einer hohen Vaterschaftswahrscheinlichkeit nach dem serologischen Gutachten kommt, weil sie nur auf Ergebnissen

der Massenstatistik beruht, keineswegs der gleiche Beweiswert wie etwa einem serologischen Ausschluß zu.
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